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Festung Europa der kuropa der Menschenrechte?
Europäische Asylpolıtik Scheideweg

Die wachsende Zahl VO  e} Asylbewerbern un dıe damıt zusammenhängenden
Probleme un: Ma{fßnahmen sınd ein vieldiskutiertes innenpolıtisches Thema iın
der Bundesrepublık. Im Gegensatz dazu tindet die 1n den europäıischen nstıtu-
tionen verhandelte Asylpolıtik aum Resonanz, Ja vollzieht sıch fast Aus-
schlufß der Offentlichkeit. Es scheint ZUr bewußten Strategıe einıger MmMI1t der
Asylpolitik befaflßter europäıscher Eınriıchtungen gehören, möglıchst wen12 In-
tormatıonen ber die Themen und Ergebnisse iıhrer Verhandlungen ach aufßen
drıngen lassen. Deshalb $5llt selbst interessierten Beobachtern schwer, sıch
SCHAUC Kenntnisse ber die Zuständıigkeıten un: den aktuellen Stand europäı-
scher Asylpolitik beschaffen un: Fehlintormationen vermeıden. Anlıegen
dieses Artıkels 1St daher, ber die asylpolıtischen Aktivitäten europäıischer In-
stıtutiıonen D ıntormieren un daraus einıgE Schlußfolgerungen zıehen.

Asylınitiatıven des Europarats un: des Europäischen Parlaments

Schon lange bevor der Präsıdent der EG-Kommıissıon, Jacques Delors, FEnde
984 den Vorschlag machte, bıs Z Januar 1993 den Bınnenmarkt der
vollenden, beschäftigten sıch 7wel europäıische Instıtutionen mı1t Asylfragen: der
inzwıschen auf 25 Mıtgliedstaaten angewachsene Europarat un das Europäische
Parlament.

1949 wurde der Europarat ın der Absıcht gegründet, ausgehend VO den polıtı-
schen un geistigen Grundlagen Europas (Demokratie, Rechtsstaatlichkeıit, Ach-
t(ung der Menschenrechte un der Grundfreıiheıiten), dıe Neuordnung un: Einheit
dieses Kontinents voranzutreıben. Di1e VO Europarat erarbeitete und 1950
terzeichnete Europäische Menschenrechtskonvention yarantıert 1m Hınblick auf
Asylfragen unıverselle Rechte aller Menschen, nıcht 1LUFr der Europäer. S1e verbie-
Fer unmenschliche Behandlung, schützt das Recht auf tamılıires Zusammenleben,
o1bt Verfahrensgarantien hinsıchtlich der Ausweısung VO Ausländern un: Inst1-
tutionalısıert Beschwerdemöglichkeiten 1m Fall VO Menschenrechtsverletzungen.
Se1lit ber ZWanZzıg Jahren ruft das wichtigste Urgan des Europarats, das Mınıster-
komitee, dıe Prinzıpien eınes grofßzügigen un Streng den internatiıonalen AL
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kommen Orıentierten Umgangs MmMi1t Asylbewerbern 1n Erinnerung: Am Junı
196/ un ähnlich 185 November 197 empfahl CS den Mitgliedsregierun-
SCIL, gegenüber „Personen, dıe im Hoheıitsgebiet Asy]l nachsuchen, 1ın beson-
derem Mafß in liberalem un: humanıtirem Geiliste handeln“. Empfehlungen
VO November 19851 un: VO 25 Januar 1984 legen klar umschriebene, NWall-
kür möglıchst ausschließende Anweısungen für die Grenz- un: Asylbearbei-
tungsbehörden test un bekräftigen den Grundsatz der Nıchtabschiebung 1m Fall
begründeter Furcht VOT Verfolgung. Das 1980 1n Kraft geELFELENE Abkommen
ber die Übertragung der Verantwortung für Flüchtlinge regelt die Verteilung
der Flüchtlingslast, wurde aber auch 1€es zeıgt die Ohnmacht des Europarats
VO der Bundesrepublık bisher nıcht ratıfızıiert. Fın spezıelles Expertenteam des
Europarats, ZCNANNL (Ad-hoc-Komuitee tür Asyl; Flüchtlinge un: Staa-
tenlose), legte 1m Januar 1989 ach jahrelangen Vorarbeıiten den Entwurt eines
„Erst-Asyl-Abkommens“ VOT, testzulegen, welcher Staat tür dıe Prüfung VO

Asylgesuchen zuständıg 1St, bekam aber dafür nıcht dıe Zustimmung der Mınıster
der Mitgliedstaaten

Dıie Vorstellungen des Lkuroparats decken sıch weıtgehend mM1t denen des UYO-
pdıschen Parlaments, des einzıgen dıirekt vewählten UOrgans der (zwölt Miıt-
gliedstaaten). Schon 1n seıner ersten Wahlperiode (1979—-1984) bezog GS mehrtach

Asylfiragen Stellung. Als sıch dıe diesbezüglıchen Entschließungen 1n der
zweıten Wahlperiode (1984-—1989) häufen begannen, beauftragte der Rechts-
ausschufß des Europäischen Parlaments 1m Aprıl 985 seın Mitglıed Heınz Oskar
Vetter, eiınen Bericht „ Z den Fragen des Asylrechts“ ın der auszuarbeıten.
IDieser SOgCNANNTLE Vetter-Bericht? analysıert nıcht 1L1UT die zunehmend restriktive
Aufnahmepolıitik ınsbesondere der reichen Länder Europas, sondern auch dıe
Ursachen der Fluchtbewegungen weltweıt. Er plädıert für ıne Neuorientierung
der Entwicklungshilfe der ın die Länder der Dritten Welt,; das Entstehen

Fluchtbewegungen verhindern. AÄAm 11 Maäarz 985 / verabschiedete das
Europäische Parlament dıe diesem Bericht beigefügte Entschliefsung, 1n der CS

achtzehn Prinzıpien oroßzügiger Asylgewährung NaANNTE, die in die Asylrıchtlinie
der un: die Asylpraxıs der Mıtgliedstaaten eingehen sollten. Dazu gehören

anderem der Grundsatz der „Nıicht-Zurückweisung“ durch Grenzbehör-
en, dıe strikte Eınhaltung internationaler Abkommen, W1€ der Genter Flücht-
liıngskonvention, dıe freıe Wahl des Asyllands, der Verzicht auf „flankıerende
Mafßnahmen“ (fortdauernde Unterbringung 1ın ammelunterkünften, längerfrist1-
3CS Arbeıitsverbot, längere Einschränkung der Bewegungsfreiheıit), das Recht auf
gerichtliche Überprüfung abgelehnter Asylanträge un: die Gleichstellung 1Ce1-

kannter Flüchtlinge mı1t FEG-Ausländern. Vıisabeschränkungen dürtten Flucht-
möglıchkeıten nıcht verhındern oder einschränken?.

Als die Miıtgliedstaaten MIt ıhrer restriktiven Politik fortfuhren, bestätigte das
Europäische Parlament seıne Ausführungen ın eıner och schärferen orm 18
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Junı uch ach der etzten Wahl trıtt das Europäische Parlament mMI1t SO
er Mehrheit für orofßzügıge Asylregelungen e1in, 1st jedoch institutionell
schwach, 1650901 seıne Vorstellungen bö  T den EZz0o1smus der Mitgliedstaaten 1m Mı1-
nısterrat bzw in den och d behandelnden zwıschenstaatlichen Sondergruppen
durchzusetzen.

Asylpolıtik und Binnenmarkt 993

Vıele asylpolitische Aktıvıtäten der b7zw zwiıischen den EG-Miıtgliedstaa-
CcN, seı]len S1e iınnerhalb oder außerhalb der tormalen Kompetenz der EG-Institu-
tionen angesiedelt, sınd VOT dem Hıntergrund des kommenden EG-Bınnenmarkts

sehen. W arum macht der Bınnenmarkt eiıne vyemeınsame Asylpolitik NOLWwWweEeN-

die? Da bıslang die Natıionalstaaten dıe Kompetenz ın der Asylpolıitik haben, EeNTtT-
wıckelten S1C unterschiedliche Asylverfahren un: legten die Krıterien der Genter
Flüchtlingskonvention verschieden au  ®N Fallen als eıne der Voraussetzungen des
Gemenınsamen Marktes die Personenkontrollen den Bınnengrenzen der
WCO, 1St CFWarten; da{fß Asylsuchende, dıe iın eiınem Miıtgliedstaat abgelehnt
werden, ın eınem anderen EG-Staat Asyl bıtten. Dies würde nıcht 11UT dıe
Mitgliedsländer MIt der orofßzügigsten Asylpraxıs besonders belasten, sondern
auch dem Geilst der Gemeıinschaft wıdersprechen. Außerdem sähen sıch auch die
bıslang asylbewerberfreundlicheren Länder CZWUNSCH, allmählich restriktiver
verfahren, W as eıne Kettenreaktion hın einer generell verschlechterten Asylge-
währung in der auslösen würde. Die sıch daraus ergebende Notwendigkeıit e1-
NET: „Harmonisierung“ der Asylpolitik 1St aber auch zumındest insoweıt 1im Inter-
CSS5C der Flüchtlinge, als S1IEe vermeıdet, daf Flüchtlinge als SOSCNANNTE „refugees 1ın
orbıt“ VO  z Land Land ırren mussen un sıch eın Staat tür ıhre Asylgesuche
zuständıig fühlt Andererseits ann die Harmonisierung der europäıischen Asylpo-
lıtık auch 1L1UT als Vorwand dienen, natıonal nıcht durchsetzbare Verschärfungen
der Asylgewährung auf dem mweg ber die erreichen. Entscheidend 1st
deshalb, W1e€e eıne solche Harmonisıerung gestaltet se1ın wiırd: Wırd dıe europäl-
sche Asylpolitiık eıner „Festung Europa“ oder einem „Eurepa der Men-
schenrechte“ führen?

Das 1m Junı 1985 veröffentlichte „Weißbuch ZULT Vollendung des Bınnenmark-
Fes sıeht eıne bıs 990 VO EG-Mınısterrat zZzu verabschiedende „Rıchtlinie für
die Koordinierung der Vorschriften betreffend das Asylrecht un: den Flücht-
lıngsstatus“ VOT Schon die Tatsache, da{ß® die Generaldirektion 111 „Bınnenmarkt
un Wırtschaft“ der EG-Kommuission den Rıchtlinienvorentwurf erarbeıtete, ßt
authorchen: Nıcht Flüchtlingsnot, nıcht Menschenrechte, also auch nıcht die
Vorschläge des Europäischen Parlaments bestimmten die Ausrıichtung dieses V.Or-
habens, sondern die eher technısche rage, Ww1€ INan beim Wegftall der Bınnen-
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SICNZCNH das Problem des treien Personenverkehrs 1ın den Griufftf bekommen könne.
Wichtigste Punkte des 1mM Frühjahr 905% intern ZUTF Diskussion gestellten Vorent-
wurtfs zu eınen Regelungen darüber, welcher Mitgliedstaat für dıe Be-
handlung der Asylanträge zuständıg sel, un Zu anderen der Vorschlag, dıe
Asylpraxıs der Partnerstaaten durch die Eınsetzung eınes EG-weıten beratenden
Ausschusses VO Experten aufteinander abzustimmen.

Selbst der rechtlich nıcht bındende Charakter dieses Ausschusses oing den auf
ıhre natıonale Souveränıität pochenden Mıtgliedstaaten weıt, FAhl eıl Spra-
chen S1C der Gemeinschaft dıe Gesetzgebungskompetenz auf diesem Gebiet
überhaupt ab ach ergebnislosen Diskussionen liegt der überarbeıtete Rıchtli-
nıenentwurt se1lt Mıtte 9058 Verschlußfß. Zum eıl wıdersprüchliche oder
zumındest mıfßverständliche Außerungen der EG-Kommuissıon VO Dezember
1985% lassen sıch dahiıngehend interpretieren, da{fß dıe Gemeininschaft sıch 4aus eıner
einheıtlichen Asylgesetzgebung zurückziehen könnte

Der EG-Gipftel der Staats- un Regierungschefs Na FAl D3 Dezember 988
eıne Gruppe VO zwolf natıonalen Koordinatoren e1ın, den SOgCNANNTEN Rhodos-
Ausschufßs, der sıch Leıtung VO  e} Binnenmarktkommissar Martın Bangemann
der Probleme A4aUus dem Wegtall der Personenkontrollen annehmen soll Wıe ach
den ersten Ireften verlautete, verzichtet dıe vorläufig auf eın gemeınsames
Asyl- un!: Auslieferungsrecht, ll sıch 1aber auf eın einheitliches Asylverfahren
einıgen. ach Außerungen Bangemanns bleibt dıe Entscheidungskompetenz ber
Asylanträge be1 den Mitgliedstaaten. Die EG-Kommıissıon werde sıch 1Ur miıt
den Grenzkontrollen befassen un: dabe1 auch miıt der rage, welches EG-Land
jeweıls für eınen Asylantrag zuständıg sel, Asylbewerber VO  S mehreren (3esu-
chen 1abzuhalten. Di1e Entscheidung eines Staates solle für alle anderen Miıtglied-
Taaten bındend se1IN. Der Madrıder Gıpfel 1m Junı 1959 bestätigte dıe von _den
Koordinatoren erarbeıiteten Empfehlungen un:! vab damıt seıne Zustimmung für
eınen Zeıtplan VO  an Mafßnahmen ZANT: Abschaffung der Bınnengrenzkontrollen, die
Eintührung N (3 Einreisevisa tür Burger A4US 59 Staaten, die Schaffung eines GCHEO=

päıschen Vısums ab 1992 und die Harmonisierung der Ausländergesetze ın der
Europäischen Gemeıinschaft

die „Einwanderungsminister“ un: ıhre Ad-hoc-Gruppe
Seıit November 1975 diskutieren die Justiz- und Innenminiıster der 1m Auf-

Lag des Europäischen Kates, also der Staats- und Regierungschefs der E Fra-
SCH der „Öffentlichen Ordnung“, ınsbesondere solche, dıe mıt Drogen- un: Ter-
rorısmusbekämpfung auf polizeilicher Ebene tun haben Diese SOZCNANNLE
IREVI-Gruppe steht für Terrorısm, Radıcalısm, Extremism, Violence
International berät angeblich keine asylpolitischen Themen, obwohl 1€eSs iın der
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Offentlichkeit me1lst dargestellt wırd Sıe allerdings mehrtach ZU[r. selben
eıt un amn selben Ort W1€ dıe Ad-hoc-Gruppe „Einwanderung“, welche die für
Einwanderungsfragen zuständıgen EG-Minıster Oktober 1986 eingesetzt
hatten.

1ne eıgene Arbeitsgruppe „ Asyl: iınnerhalb dieser Ad-hoc-Gruppe befaft sıch
VOT allem MI1t der rage, W1€ CS MIt dem freıen Personenverkehr VO Ausländern
4AUS Drıittstaaten bzw Asylsuchenden beim geplanten Wegfall der Bınnengrenzen
und Personenkontrollen steht. Themen bisheriger TIrefftfen anderem
gemeınsame Visaanforderungen gegenüber Drittländern, Krıiıterien der Zuständıig-
eıt tür die Bearbeitung VO Asylanträgen un die Ausweısung abgelehnter Asyl-
bewerber Aaus dem EG-Gebiet, die gegenseılitige Anerkennung VO  a Asylentschei-
dungen, die Aufhebung des „Nicht-Zurückweisungs-Prinzıips“ 1m Fall VO Wırt-
schaftsflüchtlingen mMIıt gefälschten Reisedokumenten, Sanktionen Irans-
portunternehmen, die Passagıere ohne guültıge Dokumente befördern, SOWIE der
Aufbau eınes übergreitenden Informationssystems. ach Angaben der G-Kom-
mı1ıssıon beschäftigen sıch sowohl diee als auch die Ad-hoc-Gruppe AKın-
wanderung“ MmMi1t dem „vorrangıgen Hauptthema“, dıe Personenkontrollen den
EG-Aufßfßengrenzen verschärten®?. Dıies tragt ohl MIt Aazu beı, da{ß beıide In-
stıtutiıonen ırrtümlıicherweise oleichgesetzt un: als »”  EVI: bezeichnet werden.

Die TREVI-Gruppe arbeıitete bısher außerhalb der ottfiziellen EG-Institutio0-
NCN; ErSE der Madrıder EG-Gipfel 1mM Junı 1989 genehmigte ıhr eın ständıges Se-
kretarıat. Di1e Verhandlungen finden ohne jede Offentlichkeit 9 selbst Beob-
achter der Kommuissıon sınd nıcht zugelassen. Wıe die Beantwortung mehrerer
Anftragen VO Abgeordneten des Europäischen Parlaments ergab, tallen weder

och dıe Gruppe der Eiınwanderungsminister iın dıe Zuständigkeit des
EG-Minıiısterrats bzw die parlamentarıische Kontrolle des Europäischen
Parlaments

Dıie Ad-Hoc-Gruppe „Einwanderung“ Lagl 1m Halbjahresturnus un: ebentfalls
Ausschlufß der Offentlichkeit. Fur ıhre Arbeıt steht ıhr das Sekretarıiat des

KRates ZUr Verfügung, obwohl dafür weder eıne rechtliche Grundlage existiert
och Miıttel 1m EG-Haushalt vorgesehen sınd. Im Unterschied ZUrT

Gruppe darf dıe EG-Kommıissıon den Beratungen der Ad-hoc-Gruppe teil-
nehmen, nıcht aber Vertreter des Hochkommissars der Vereıinten Natıonen für
Flüchtlinge UNHER) der des kuroparats.

Die WCNnN auch spärliche Berichterstattung ber dasz bzw Innen-
miıinıstertreften VO Maı 1989 In Madrıd Afßst den fortgeschrittenen Stand der Ver-
handlungen erkennen: Die Zahl der visapflichtigen Länder wurde auf 59 testge-
legt, INan beschlofß die Gründung eınes Zentralbüros ZUT Terrorısmusbekämp-
fung un eiınes yemeınsamen Informationssystems, un die Beratungen Z.UrFr Ver-
einheitlichung der Asylpraxıs machten ZULE Fortschritte L
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Das Schengen-Abkommen
Am Junı 1985 schlossen die Regierungen der Benelux-Länder, Frankreichs

und der Bundesrepublık ın Schengen (Luxemburg) eın 7zwischenstaatliches AB
kommen mMı1t dem Zıel, die Kontrolle ıhrer Bınnengrenzen schrıittweıise bıs AT

Januar 1990 1b7zubauen. Um dafür die „technıschen“ Voraussetzungen schaf-
ten, richteten dıe Vertragspartner die Arbeıtsgruppen „Polizeı un Siıcherheit“,
„Personenverkehr“ (einschlıefßlich Asyl), „ Zoll un!: Warenverkehr“ un „ Trans-
06  port e1in. Der Wunsch Italıens, Osterreichs un: Spanıens, bald W1€e möglıch
dem Abkommen beizutreten, wurde abgelehnt, dıe Umsetzungsmafsnahmen
nıcht verlangsamen. Da sıch tünf Staaten leichter einıgen als dıe esamt-EG,
bilden s1e, auch ach Auffassung der EG-Kommıissıon, eıne Art Vorreıter un
Modell tür das künftige Europa. Auf eınem VO deutschen Medien nıcht beachte-
ten Ministertreffen der Partnerstaaten 2n November 1989 1ın onn k lärte
INa  en letzte Probleme des Schengen-Zusatzabkommens un: beschlof$s, CS 15
Dezember unterzeichnen. Dieses geheime Zusatzabkommen soll, W asSs Flücht-
linge betrifft, 1m wesentlichen tolgendes vorsehen:

Scharfe Kontrolle der Außengrenzen, besonders gegenüber Nicht-EG-Ange-
hörıgen, wobe!ı auch die Einreise der Grenze verweıgert werden kann;

Einheıitliche Visaregelungen für alle ommunistischen und Dritte-Welt-Län-
der, SOWI1eE Straten für die Beförderung VO Personen ohne vültıge Papıere;

Klare Regeln für die Zuständigkeıit un: die Pflichten des für den Asylantrag
jeweıls verantwortlichen Unterzeıichnerstaats, der bıs auf weıteres ach eigenem
natıonalen Asylverfahren entscheıidet;

Die Möglıichkeit der Mitgliedstaaten, Asyl verweıgern, WEeNnN eın Asylbe-
werber schon ın einem anderen Unterzeichnerstaat abgelehnt wurde:

Die Einrichtung eines computerısıerten Schengener Informationssystems,
das vertraulichen Austausch VO Intormationen erlaubt, un: ZW ar anderem
ber erkennungsdienstliche Daten VO Asylsuchenden; bisherige Asylanträge
einschliefßlich Begründung, Stand ıhrer Bearbeitung un: Gründe etwaıger ble-
hung; „unerwünschte“ Personen, selbst WECeNnN S1Ce 1LLU  -‚ VO eiınem der Schengener
Staaten als solche eingestult werden;

Eın Exekutivkomitee soll darüber wachen, da{fß das Abkommen 1m „Öffentli-
chen Interesse“ der Miıtgliedstaaten vollzogen wırd, das heißt, CGS dartf nıcht
eın solches Interesse auch LLUTL eınes Unterzeichnerstaats verstofßen. egen die
Anweısungen dieses Komuitees scheinen iın diesem Zusatzabkommen weder eıne
Berufung beım Europäischen Gerichtshof och eıne parlamentarıische Kontrolle
zugelassen seın 11

An den Beratungen der Schengen-Gruppe darf eın Beobachter der (35K OM
mıssıon teilnehmen, doch wiırd auch ıhnen Geheimniskrämere]l vorgeworfen. Der
Innenausschufß des Bundestags torderte Februar 959 1ın eiıner einstimmı1-
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OC Erklärung dıe Bundesregierung SUOSar auf, ıh unverzüglıch 1im Wortlaut über
den Stand der Verhandlungen unterrichten. Andernfalls SEe1 die spatere parla-
mentarısche Verabschiedung des Schengen-Abkommens gefährdet L

Außerdem siınd be] den Schengen-Verhandlungen, WwW1€ auch bel denen der
un der Ad-hoc-Gruppe „Einwanderung“, keine Beobachter des Flücht-

lıngskommissars der UN UNHCR) oder der MIt Flüchtlingen betaßten Nıcht-
regierungsorganisationen zugelassen. Dabej hatten dıe zuständıgen Mınıister der
Schengen-Staaten 1m Junı 1989 erklärt, S1E wollten der Genter Flüchtlingskon-
vention testhalten. Dies 1St eigentlich eine Selbstverständlichkeit, da alle Schen-
gen-dtaaten durch Unterschriuft dieses Vertragswerk gebunden Ssind. Sowohl
Art 35 Abs der Konvention VO 951 W1€ Art I1 des Zusatzprotokolls VO
1967/ verpflichten dıe Unterzeichnerstaaten ausdrücklich, mMıt dem
ammenzuarbeiten. Deshalb reagıerte das Europäische Parlament auf die Nach-
richt des fertigen un ZUTFr Unterschrift anstehenden Schengener Vertragstextes
23 November 1989 mMIıt einer Entschliefßung, worın CS die Schengener un: die —_
deren ohne Beteiligung des geführten Geheimverhandlungen ber
Flüchtlingsfragen als Verletzung der SCNANNTLEN Teile der Genter Flüchtlingskon-
vention brandmarkte. Gleichzeitig riıef dıe Miıtgliedstaaten un! dıe EG-Köm:
m1ssıon dazu auf, ıhre Jjeweılıgen Parlamente einzubeziehen un ınformieren L
Dem Endtext des Schengener Abkommens wurde schließlich eın Passus hinzuge-
Tügt, der der Genter Flüchtlingskonvention un dem Zusatzprotokoll den Vor-
Lans gegenüber sämtlichen gegenwärtıgen un: zukünftigen Flüchtlingsgesetzen
der beteiligten Staaten einräumt L

Aufgrund der langwierigen Verhandlungen un: technısch bedingter Verzöge-
ruNscnh beım Autfbau des Schengener Informationssystems muf{fsite schon bald der

Januar 1990 als Stichtag tür den Abbau der Grenzkontrollen zwıschen den
Schengen-Staaten aufgegeben werden. Inzwischen sollen dıe MafSnahmen des u
satzabkommens trühestens 1m Junı 991 in Krafrt LLETIECN können. UÜberraschend
mufite jedoch auch dıe für den 15 Dezember 1989 geplante Vertragsunterzeich-
HUNs verschoben werden, nachdem zusätzlıich Vorbehalten anderer Schen-
yen-Ddtaaten dıe Bundesregierung durch Kabinettsbeschluß Z7wel Tage vorher
ihre Unterschrift verweıgert hatte. S1e konnte un: wollte offensichtlich nıcht Dd-
rantıeren, eiınen VO den Vertragspartnern befürchteten Zustrom VO Menschen
Aaus der DDR und Usteuropa kontrollieren bzw beschränken L

Vorzeichen künftiger Asylpolitik
Am 15 Dezember 1989 einıgten sıch dıe für Eınwanderungsfragen zuständıgen

Mınıster der auf dıe Schaffung Zzweıer EG-Konventionen, die VON der Ad-
hoc-Gruppe „Einwanderung“ ausgearbeıtet un iın der zweıten Hälfte 990
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terschrieben werden sollen. Wıe aus den ungewöhnlich otftenen Miıtteilungen der
Mınıiıster hervorgeht, sollen damıt eın tür alle (G-Staaten zültıges Vısum einge-
tührt un die Asylpolitik vereinheıitlicht werden. „Alle Mitgliedstaaten sollen sıch
verpflichten, beım Kampf SC  SC dıe ıllegale Einwanderung die Interessen des (52.
bhıetes der Z woölt iın seıner Gesamtheıit verteidigen. Gleichzeıitig sollen dıe
Rechte un: Garantıen der rechtmäßıg 1in der ebenden Ausländer gewahrt
bleiben.“

Vorsicht 1St angebracht gegenüber eıner allzu leichttertigen Verwendung des
Begritts „illegale Einwanderung“, VOT allem WeNnN gleichzeltig den Flüchtlings-
begriff 1n den Hintergrund drängt. Aufgrund seınes negatıven Bedeutungsum-
telds annn dıe Burger FAAT: unbedachten Ausgrenzung solcher „Gesetzesüber-
treter“ un: „unberechtigten Eindringlinge“ motıvıeren, wobe1l allzuleicht überse-
hen wiırd, da{fß auch echte Flüchtlinge Opfter eiınes unbestimmten un: polıtisch
manıpulierbaren Sprachgebrauchs werden können. Suchen beispielsweise ın An
kunft politisch Verfolgte in der Asyl nach, die aber keıine b7zw keıne oül-
tıgen Vısa vorweısen können, sınd S1@e ach dem Sprachgebrauch der Mınıster
„illegale Einwanderer“, da S$1e Ja SCHSC. ein (esetz verstoßen haben, nämlıch
dıe Vorschrift, beiım Betreten des EG-Terriıtoriıums gültige Vısa be] sıch haben
Und solche „ıllegale Einwanderung“ richtet sıch ach erklärter Absıicht
dieser Mınıster der „Kampf“ muıttels „zuzugsbeschränkender“ un! „aufenthalts-
beendender“ Mafßnahmen, dem dıe geplante Konvention die Länder der uro-

päıschen Gemeinschaft un dıe sıch ıhnen anschließenden europäıischen ach-
barn verpflichten soll

Bezüglıch der Inhalte der EG-Konventionen oilt als siıcher, da{fß die Vorarbeıiten
der Schengen-Gruppe 1n dıese Vertragswerke einfließen werden. Freilich beste-
hen auch ZEWISSE Chancen, dafß der schon erwähnte CAHAR-Entwurt eınes
„Erstasyl-Abkommens“ diıe Konventionen mıtprägen könnte. Der EG-Asylkon-
vention sollen nämlıch spater auch dıie anderen europäıischen Staaten beıitreten
können, WEeNnN S1C 1€es für notwendig halten, da{fß sıch Jetzt schon der Rückgriff
auf eıne fertige Vertragsvorlage des umfassenderen Europarats (25 Mitgliedslän-
der) anböte. Schliefßßlich hätte der CAHAR-Entwurtf den Vorteıl, den Flüchtlin-
SCH mehr entgegenzukommen als das restriktive Schengen-Abkommen, ınsotern
Gr ausdrücklich auf dıe europäische Menschenrechtstradıtion verweıst,; Daten-
schutzbestimmungen Zugunsten der Flüchtlinge enthält un: wiederholte Asylan-
trage oroßzügıger DESTALLEL.

twWwaAas pessimistischer prognostizıert Heide Langguth die voraussıichtlichen Re-

gelungsinhalte der EG-Konventionen: Zuständigkeit jeweıls eınes EG-Mitglied-
STAATtS für dıe Behandlung des Asylantrags; Vermeıdung VO parallelen oder suk-
Z7ess1ven Asylanträgen; umgehende Abschiebung des Asylbewerbers be1 Ableh-
Nnung seınes Antrags; CENSC Zusammenarbeıt der Konsulate un: Botschaften ın
den Herkunftsländern der Flüchtlinge; yemeınsame Sıchtvermerks- un: Visapolı-
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tik; Austausch VO Intormationen ber die Herkunftsländer, den Stand der Asyl-
antrage un einzelne Asylbewerber; Austausch ber EU«C Bestimmungen der
Mitgliedsländer 1m Asylbereich L

Asylpolitik un: die politische Kultur FEuropas
Die dargestellten asylpolıtischen Aktıvıtäten auf europäıischer Ebene werfen

7wel mıteinander verknüpfte Fragen auf Wıe werden sıch dıe Ergebnisse dieser
Polıtik voraussıichtlich auf Flüchtlinge auswırken, die in Europa Schutz suchen?
Was SdpCc die Vorgehensweisen un!: absehbaren Resultate dieser Asylpolıtik ber
die politische Kultur Europas aus”?

7u begrüßen 1St dıe Zusage, da{ß Flüchtlinge, die in eiınem Miıtgliedsland als
solche anerkannt wurden, VON der Großzügigkeit des Bınnenmarktes profitieren
werden un sıch iın allen Mitgliedsländern der treı bewegen können L Wer-
den aber künftig der Bınnengrenzen ötftentliche Eınriıchtungen iınnerhalb der
Miıtgliedstaaten (Z Bahnhöfe, Flughäfen, Soz1al- un Ausländerämter) stärker
kontrolliert, 1St eıne ogrundsätzliche Diskrimierung VO Flüchtlingen anderer
Hautfarbe befürchten.

Posıtıv bewerten ST ferner, dafß ach bisherigem Informationsstand OC
lungen seın scheınt, durch präzıse Festlegungen der jeweıligen staatlıchen Ver-
antwortlichkeit das Problem der „refugees 1ın orbiıt“ iınnerhalb Europas

vermeıden.
Demgegenüber wıegt jedoch weıt schwerer, da{fß dıe geplanten Ma{fßnahmen

polıtisch Verfolgten den physıschen Zugang Z EG-Terriıtorıum notwendıge
Voraussetzung, eınen Asylantrag überhaupt stellen können tast völlig VCI-

SPCITCN: Der Druck, sıch auf eıne yemeınsame Vısapolitik einıgen, erhöht ach
dem (Gesetz des kleinsten vemeınsamen enners tendenziell sowohl dıe Ansprü-
che der Vıisumserteilung als auch die Zahl der Länder, deren Bürger Vısa ZUr. Eın-
reise 1ın jedes der EG-Länder brauchen. Dıi1e Bundesregierung beispielsweise be-
schlofß, auch motıvıert durch die geplante EG-Harmonisıierung, März 989
dıe Vısumspflicht für alleinreisende Kınder 16 Jahren un: für Bürger Aaus

bisher och nıcht visumspfilichtigen Ländern der Drıiıtten Welt Zu den dann 0S
Ländern sollen nochmals 15 Länder hınzukommen, deren Bürger Einreise- bzw
Iransıtvisa für die Bundesrepublik benötigen !?. In welch hohem Ma{ solch eıne
restriktive Vısavergabe Asylsuchende künftig VO Betreten des EG-Gebiets 1b-
halten dürfte, geht A4US eıner tranzösischen Statistik hervor, derzufolge diıe SORC-
Nanntfen SpONTLANCNH Asylbewerber, das heiflt solche, dıe sıch keine vültıgen Eıinre1i-
sepapıere holen konnten, mi1t mehr als 7A0 Prozent die orofße Mehrheit den
Asylbewerbern stellen2

Wenn zudem 1mM Zug der wegfallenden Bınnengrenzen dıe EG-Außengrenzen
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schärter kontrolliert werden un Zurückweisungen der (Gsrenze möglıch seın
sollen, senkt das zusätzlich die Chancen polıtisch Verfolgter, europäıischen Boden
betreten Z.u können.

Diese Politik der geschlossenen Grenzen macht Europa eıner für Flüchtlin-
weıthın unerreichbaren un abgeschotteten Festung Der beım Bau dieser Fe-

verwendete Beton beginnt bereıts trocknen.
Inwieweıt künftig auch dıe Kriterien der Asylanerkennung restriktiver A4US-

gelegt werden, welcher Flüchtlingsbegriff ın der Rechts- un: Verwaltungspraxı1s
de tacto gelten wiırd und wWw1e sıch die Lebensbedingungen der Asylbewerber in
der verändern werden, Aft sıch beım jetzıgen Stand der Verhandlungen un:
der Intormationen nıcht 1MmM einzelnen vOraussasch. Die entscheidende rage 1m
Hınblick auf die Asylkonvention der treilich wırd se1n, ob sıch dıe oroßzügl-
ZC, menschenrechtsorientierte Lıinıe des Europäischen Parlaments un: des uro-
parats, dıe bürokratisch un: binnenmarkttechnisch Perspektive der
EG-Kommıissıon oder d die auf bloße Abschirmung beschränkte Festungsmen-
talıtät der heimlich agıerenden und demokratisch nıcht kontrolhlerten Institutio-
nCeCn (Rhodos-Ausschufßß, TREVIL-Gruppe;, Ad-hoc-Gruppe ‚Einwanderung“,
Schengen-Abkommen) durchsetzen wird. ach bisherigen Erfahrungen dürtte
die für dıe Flüchtlinge ungünstıigste Machtkonstellation ıhr Ziel weıtgehend errel-
chen.

Gleichzeıitig offenbart dıe Art,; W1€ die europäıischen Regierungen miı1t der
Herausforderung umgehen, welche dıe Schwächsten der Weltgesellschaftt, dıe
Flüchtlinge, tür sS1e bedeuten, mındestens auf diıesem Feld eınen vewıssen Vertall
der polıtıischen Kultur des sıch vereinıgenden Ekuropa: Die völlıg intransparenten,
demokratıisch weder legıtımıerten och kontrollierten Vorgehensweıisen der CFÜ

päıschen Asylpolitik, dıe alle Interessenvertreter der Flüchtlinge VO jeglicher
Mitsprache ausschliefßen und zudem a1admınıstratıve b7zw polizeiliche Ele-

überbetonen, tragen Züge eınes autorıtären, MIt Geheimkabinett regıeren-
den Obrigkeitsstaats. Ferner zeıgen der Verzicht auf die Asylrıchtlinie der
Kommıissıon un die Verlagerung der Asylverhandlungen auf mehrere, unkon-
trolliert außerhalb des tormellen EG-Rahmens arbeitende Sondergremıien, dafß
auch ın der eıt der Vorbereıitung auf den Europäischen Binnenmarkt national-
staatliche Eıgeninteressen weıt mächtiger sınd als der europäıische Gemeinschafts-
gelst un: die Fähigkeıt, sıch iın Übereinstimmung mıt vertraglıch vorgesehenen
Spielregeln einıgen. Schliefßlich legen dıe berichteten Vorgehensweisen und dıe
absehbaren Ergebnisse den Verdacht nahe, da die mächtıge un immer reicher
werdende Europäische Gemeinschaft eın oroßes Repertoıire sprachlicher, 1dmıiını-
stratıver, polıtischer un: rechtlicher Miıttel eINZIS dem Ziel aufbietet, ıhren
Wohlstand nıcht miıt den Flüchtlingen, den „Armsten der Kınder Gottes  “  5} Ww1€
Pedro Arrupe S1E Nannte, teiılen mussen.
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Konsequenzen für eıne menschenfreundlichere Flüchtlings- un: Asylpolıtık

Orıientierungen un:! Verbesserungsvorschläge tür ine menschenrechtlich VCI-

tretbare un zugleich realistische Asylpolitik Europas finden sıch in den SCHANT-
ten Texten des Europäischen Parlaments un: des Europarats W1€ auch des
Nder MIt Flüchtlingen betfafßten Nıchtregierungsorganısationen un: VO  }

Wıssenschaftlern 2!. Hıer seı]1en LLUTL dre1 Gesichtspunkte einer humaneren Flücht-
lıngs- un Asylpolıitiık der herausgegriffen un konkretisiert:

Von grundlegender Bedeutung 1St eın Perspektivenwechsel WCS VO eıner
eurozentrischen, blo{fß auf die Abwehr VO Einwanderung bedachten Sıchtweise
hın einem Denken, das sıch VO den Nöten fHüchtender Menschen bestimmen
Alßt Daraus erg1ıbt sıch dıe Priorität eiıner offensıven un möglichst präventıven
Menschenrechts-, Friedens- un Entwicklungspolitık, welche sıch darum be-
müht, die Fluchtursachen bekämpfen. So sollte die geplante Zusammenarbeit
europäıischer Botschaften un: Konsulate 1n (potentiellen) Fluchtursprungsländern
VOL allem auch dazu diıenen, Menschenrechtsverletzungen un andere fluchtbe-
vyüunstigende Strukturen 1n diesen Ländern deutlicher wahrzunehmen, VOT (Ort
un: weltweıit mutıger 7A60 6 Sprache bringen un geschlossener dagegen ANZUSC-
hen Wırksam un oylaubwürdig 1st eine solche gemeınsame Menschenrechtspolitk
treıilich 1LLUT dann, WECENN S1E erganzt wırd durch eınen europaweıten Verzicht auf
Waffenexporte ın Entwicklungsländer, durch entschıedene Abrüstungsschrıitte iın
Europa selbst und das Bemühen, auch die Länder der Drıitten Welt den ohl-
tuenden Wırkungen abflauender Ust-Weest-Spannungen teilhaben lassen.

Im Rahmen eines VO der inıt1erten gemeınnschaftlıchen Politikdialogs MI1t
Ländern des Südenss, aber auch des Ostens, müuüfsten fluchtbegünstigende WIrt-
schaftliche Strukturen TARRE Sprache gebracht: und entwicklungspolitische Retfor-
881  ; un Hılfsmaf$nahmen gefördert werden. Die die ıhre Binnenmarkt-
strukturen ZU gegenseıtigen Nutzen ıhrer Miıtglieder aufeinander abstimmt,
mu{fßÖte analog auch für weltwirtschaftliche Strukturretormen ZUQUNSICH der Ent-
wicklungsländer (Z Abbau des Protektionismus un: seıner ach Verarbe1i-
tungsgrad gestuften Höhe, Schuldenerlasse, mehr Mıtsprache der Entwicklungs-
liänder 1ın iınternatiıonalen Organısatıonen W1€ Internationaler Währungsfonds un:
Weltbank) eintreten. Ebentalls 1St die A2Zu verpflichtet un annn CGS sıch le1-
StCN, ıhren 1m Zug des Biınnenmarktprozesses auf rund 445 Mılliarden gC-
schätzten Wohlstandszuwachs MIıt den Armen un: Flüchtlingen 1ın aller Welt
teılen. Jedenfalls 1St eın Skandal,; WEeNnN gleichzeıtig der bei einem für
1989 vorausgeschätzten Jahresdefizıt VO 85 Miıllionen US-Dollar seınen Aufga-
ben der Flüchtlingshilte nıcht mehr ausreichend nachkommen anZ

Die beabsichtigten EG-Konventionen ZUrFr Vısa- un Asylpolitık dürten
nıcht hınter den Verpflichtungen zurückbleiben, die sıch aus den Bestimmungen
der Genter Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention
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un der Menschenrechtserklärung der Vereıinten Natıonen ergeben. Insbesondere
dürten weder die Visapolıtik och dıe Aufnahme- un: Abschiebepraktiken der
Grenz-, Eıinreise- un!: Ausländerbehörden der Artıkel 33 der Genter Flücht-
lingskonvention aushöhlen, der die Zurückweisung eınes Flüchtlings iın Gebiete
verbietet, 8 En denen sein Leben oder seine Freiheıit seıiner Rasse, Religi0n,
Staatsangehörigkeıt, seıner Zugehörigkeıt eıner bestimmten soz1alen Gruppe
oder seıner politischen Überzeugung edroht seın würde“. Da sıch dıe
Fluchtmaotive un Fluchthintergründe der unmıttelbaren Nachkriegszeıt, dıe dem
Flüchtlingsbegriff der Genter Konvention VO 1951 zugrunde lıegen, ınzwischen
anderten, sollte tür dıe künftigen EG-Konventionen eıne ANSCHMNCSSCHCIC Flücht-
lingsdefinıtion entwickelt werden, ELW 1im Sınn der Flüchtlingskonvention der
Organısatıon für Afrıkanısche Einheıit VO September 1969 Diese
betrachtet auch solche Menschen als Flüchtlinge, die VOT Krıeg, eıner Besetzung,
eınem Bürgerkrieg oder äÜhnlichem lıehen.

Schließlich sınd institutionelle AÄnderungen ınnerhalb der unabdingbar,
WOZU erfreulicherweıse dıe Einwanderungsminister be1 ıhrem Jüngsten 'Ireftfen
wenı1gstens teilweıse ıhre Bereitschaft erklärten. Erstens hat die Offentlichkeit das
Recht, ausführlich un ber dıe Absıchten un Ergebnisse aller europäl-
schen Verhandlungen Z.UT Asylpolıtık ıntormiert FA werden. Flüchtlinge sınd ke1-
NC TLerrorısten oder Drogenhändler un CS besteht daher eın Grund, dıe Asylpo-
lıtık VO den Informationsgepflogenheıten otftener demokratischer Gesellschaften
auszunehmen.

Damıt hängt 7zweıtens die Forderung ZUSAIMNMCN, dıe Zuständigkeit für dıe
Flüchtlings- un: Asylpolıitik der VO e1gens daftür geschaffenen, unabhängı-
ZC 7zwischenstaatliıchen Gremıien 1ın dıe Kompetenz der zurückzuverlagern
un diesen Politikbereich in ANSCIMCSSCHCI Weıse VO den natıonalen Parlamenten
un: VOT allem VO Europäischen Parlament mitgestalten und kontrollieren
lassen. Insbesondere die geplanten Vısa- un: Asylkonventionen der sollten

maßgeblicher Beteilıgung des Europäischen Parlaments erarbeıtet un: VeCI-

abschiedet werden, W ASs Anhörungen des und der mıt Flüchtlingen be-
tafßten Nıchtregierungsorganısatıonen einschließen MUu

Schliefßlich ertordert dıes, die instiıtutionellen Rechte des Europäischen Parla-
auszuweıten. iıne stärkere Raolle dieses einzıgen direkt VO olk gewähl-

ten Grem1iums der Europäischen Gemeinschaftt wüurde nıcht L1UT dıe demokrati-
sche Legıitimatiıon der EG-Entscheidungen insgesamt verbessern, sondern auch
dıe geforderte Verknüpfung der Flüchtlings- un Asylpolıitik MIt der Menschen-
rechts-, Friedens- un: Entwicklungspolitik besser gewährleisten. Zugleich ware

ehesten sıchergestellt, da{ß ın den Asylregelungen neben den europäıischen Eı-
genınteressen auch Menschenrechtsaspekte un: die weltweıte Flüchtlingsnot C
buührende Berücksichtigung fänden.
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